Besondere Finanzhilfe,

Schlussabrechnung 2009/2010

Besondere Finanzhilfe gem. § 21 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)

Abrechnungszeitraum 01.08.2009 bis 31.07.2010 (Kindergartenjahr 2009/2010)

Schlussabrechnung
Landesschulbehörde





Eingangsstempel
Standort Hannover

Dezernat 5
Postfach 37 21

30037 Hannover

1. Angaben zum Antragsteller

	Name:

     
	Ansprechpartner/in:

     

	Straße

     
	Telefon:       

Fax:       

	PLZ, Ort

     
	E-Mail:      


	Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe werden als örtlicher Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe gem. § 1 AG KJHG wahrgenommen.
	 FORMCHECKBOX 


	Die Wahrnehmung der örtlichen Aufgaben der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe erfolgt gem. § 13 AG KJHG.

Örtlicher Träger gem. § 1 AG KJHG (Name und Anschrift):      
	 FORMCHECKBOX 



	Die Wahrnehmung der örtlichen Aufgaben der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe umfasst folgenden Bereich: 
(Bitte Name, Anschrift und Gemeindekennziffer aller in Ihre Zuständigkeit fallenden (Teil-) Gemeinden angeben)

	Name, Anschrift
	Gemeindekennziffer

	     
	     


2. Die besondere Finanzhilfe soll auf folgendes Konto überwiesen werden

	Bankleitzahl

     
	Kontonummer

     
	Name und Sitz des Geldinstituts

     

	Kontoinhaber/in
     

	Verwendungszweck
     


3. Angaben über die Gesamtanzahl an Kindern, für die ein unentgeltlicher Besuch gem. § 21 KiTaG erfolgte
	
	Anzahl der Kinder

	
	Unentgeltlicher Besuch gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 KiTaG
	Unentgeltlicher Besuch gem. § 21 Abs. 1 Satz 3 KiTaG

	Unentgeltlicher Besuch gem. § 21 Abs. 3 Satz 1 KiTaG


	
	Betreuungszeit (einschließlich Früh- und Spätdienste, Sonderöffnungszeiten)


	
	unter 8 Std. täglich

	8 und mehr Std. täglich

	unter 8 Std. täglich4
	8 und mehr Std. täglich5
	unter 8 Std. täglich4
	8 und mehr Std. täglich5

	August 2009
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	September 2009
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Oktober 2009
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	November 2009
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	Dezember 2009
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Januar 2010
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Februar 2010
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	März 2010
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	April 2010
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Mai 2010
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Juni 2010
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Juli 2010
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Summe der Kinderzahl
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	x
	Besondere Finanzhilfepauschale gem. § 21 Abs. 2 Satz 3 KiTaG
	120,00 €
	160,00 €
	120,00 €
	160,00 €
	120,00 €
	160,00 €

	=
	besondere Finanzhilfeanteil
	      €
	      €
	      €
	      €
	      €
	      €

	Gesamtbetrag
	      €

	abzgl. der bereits geleisteten Abschlagszahlung i.H.v. insgesamt
	      €

	=
	Nachzahlung / Überzahlung
	      €


Die bereits für den Abrechnungszeitraum 01.08.2009 bis 31.07.2010 geleisteten monatlichen Abschlagszahlungen werden im Rahmen der endgültigen Ermittlung und Festsetzung des besonderen Finanzhilfejahresbetrages in voller Höhe auf den für den Abrechnungszeitraum 01.08.2009 bis 31.07.2010 endgültig festzusetzenden besonderen Finanzhilfejahresbetrag angerechnet.

Wird festgestellt, dass der endgültig ermittelte besondere Finanzhilfejahresbetrag die bereits geleisteten Abschlagszahlungen für den o.g. Abrechnungszeitraum unterschreitet, ist der im Rahmen der Abschlagszahlung über den endgültigen besonderen Finanzhilfejahresbetrag hinaus geleistete Betrag gem. § 50 SGB X zu erstatten.
Bitte die Schlussabrechnung bis zum 31.10.2010 einreichen. 
4. Versicherung

	Es wird versichert, dass 

· die Voraussetzungen als Empfänger von Landesleistungen nach § 15 KiTaG als örtlicher Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe gemäß § 1 Abs. 1 und 2 oder § 13 Abs. 1 AG KJHG vorliegen,
· die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben richtig und vollständig sind und
· der Nachweis über die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben vorliegt, jederzeit auf Nachfrage geführt werden kann und das Prüfungsrecht durch die Nds. Landesschulbehörde und den Nds. Landesrechnungshof gegeben ist.



	_________________, d._________

Ort, Datum
	___________________________________________

Stempel und Unterschrift des Vertretungsberechtigten des Antragstellers


� Anzahl der Kinder, die nach § 64 Abs. 2 Satz 1 NSchG vom Schulbesuch zurückgestellt wurden und im o.g. Abrechnungszeitraum eine Tageseinrichtung für Kinder besuchten


� Anzahl der Kinder, die nach § 64 Abs. 1 Satz 3 NSchG schulpflichtig geworden sind – sog. Kann-Kinder - und im o.g. Abrechnungszeitraum eine Tageseinrichtung für Kinder besuchten


� Gem. § 21 Abs. 1 Satz 2 KiTaG besteht der Anspruch für die nach diesem Gesetz zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz erforderliche Mindestbetreuungszeit bis zu einer Betreuungszeit von acht Stunden.


� Die Mindestbetreuungszeit nach § 8 Abs. 2 Satz 1 KiTaG für Vormittagsgruppen oder nach § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 KiTaG für Nachmittagsgruppen von mindestens vier Stunden an fünf Tagen in der Woche oder nach § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KiTaG für Kinderspielkreise von mindestens 15 Stunden wöchentlich am Vormittag muss eingehalten sein.


� Die Betreuungszeit muss gem. § 21 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz KiTaG mindestens acht Stunden an fünf Tagen in der Woche betragen.
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